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öffentlich 
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Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.12.2017  

 

 

Breitbandversorgung in der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten am 21.11.2017 wurden die Ergebnisse 

der Ist-Analyse zum Thema Breitbandversorgung in der Gemeinde Niederkrüchten einschließ-

lich der Erkenntnisse des Markterkundungsverfahrens sowie des Interessenbekundungsverfah-

rens durch Herrn Bergeritz, Geschäftsführer der EFN Eifel-Net GmbH, vorgestellt und ausführ-

lich erläutert. 

Inzwischen liegen nun auch die kreisweiten Untersuchungsergebnisse vor, welche ebenfalls 

von der EFN Eifel-Net GmbH ermittelt wurden.  

Anhand dieser Ergebnisse sind die eigenwirtschaftlichen Ausbauplanungen der Telekommuni-

kationsunternehmen in den nächsten 36 Monaten zu erkennen und welche unterversorgten 

Gebiete anschließend noch vorhanden sind. Als „unterversorgt“ gelten Haushalte, die weniger 

als 30 Mbit/s im Download aufweisen und die auch in den nächsten Jahren nicht mit einem 

Ausbau rechnen können (Details siehe Anlage 1).  

Für den Ausbau dieser unterversorgten Bereiche wäre die Inanspruchnahme von Förderpro-

grammen möglich, wobei die Fördersumme bis maximal 90 % der Wirtschaftlichkeitslücke ab-

deckt. Die restlichen 10 % müsste die Gemeinde aus Eigenmitteln finanzieren. 

Gleichzeitig mit dem Markterkundungsverfahren hat das Büro EFN Eifel-Net ein unverbindliches 

Interessenbekundungsverfahren (IBV) durchgeführt. Hierbei wurde bei den Telekommunikati-

onsunternehmen abgefragt, ob bei einer Schließung der sogenannten Wirtschaftlichkeitslücke 
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Interesse an dem Ausbau der unterversorgten Gebiete besteht. Für einen kreisweiten flächen-

deckenden Ausbau der unterversorgten Gebiete müssen nach einer Analyse der Firma EFN 

Eifel-Net voraussichtlich rund 40 Millionen Euro investiert werden. Für das Niederkrüchtener  

Gemeindegebiet beträgt die Wirtschaftlichkeitslücke max. 3,7 Mio. Euro. Bei einer Beteiligung 

an einem neuen Bundesförderprogramm, das im Frühjahr 2018 vorgestellt werden soll, werden 

im Regelfall 90 Prozent dieser Kosten von Bund und Land getragen.  

Im Haushaltsentwurf  2018 des Kreises Viersen sollen Aufwendungen in Höhe von 40 Mio. Euro 

sowie Erträge aus Fördermitteln in Höhe von 37 Mio. Euro veranschlagt werden. Der vorgese-

hene Eigenanteil ist geringer als 10 %, da die Kommunen mit Haushaltssicherung keinen Ei-

genanteil erbringen müssen. Der Eigenanteil der Gemeinde Niederkrüchten würde sich auf ma-

ximal 370.000,00 Euro belaufen und sollte zunächst in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 

fällig werden. Möglicherweise kann nach Abstimmung mit dem Kreis Viersen sowie allen kreis-

angehörigen Kommunen die 10 %ige Summe der Eigenbeteiligung auch über einen Zeitraum 

von 7 Jahren verteilt werden.   

Durch die Federführung des Kreises sind eine enge Verzahnung mit der fachlichen Koordination 

und eine Bündelung der Interessen des gesamten Kreisgebietes gegenüber den Fördergebern 

(Bund und Land) gewährleistet. Aufgrund der unterschiedlichen Eigenanteile der Kommunen ist 

eine Kostenerstattung der jeweiligen Kommune an den Kreis Viersen erforderlich. Zur Durchfüh-

rung dieses interkommunalen Projektes ist der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-

rung erforderlich (Entwurf siehe Anlage 2). 

Der Geschäftsführer der Firma EFN Eifel-Net, Herr Michael Bergeritz und der Breitbandkoordi-

nator des Kreises Viersen, Herr Sebastian Cüsters, werden in der Sitzung die Ergebnisse des 

Markterkundungsverfahrens sowie des Interessenbekundungsverfahrens und die Möglichkeiten 

im Rahmen des Förderprogrammes vorstellen. 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Viersen zur Durchführung des ge-

förderten Breitbandausbaus im Kreis Viersen wird zugestimmt und der Bürgermeister er-

mächtigt, diese Vereinbarung abzuschließen. 

2. Der 10 %ige Eigenanteil für die Gemeinde Niederkrüchten in Höhe von maximal 370.000,00 

EUR wird außerplanmäßig bereitgestellt.   
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Anlage(n): 

1. IST-Ergebnis nach IBV Niederkruechten 
2. Kooperationsvertrag Breitbandausbau 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☒ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
1.100.110101                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro max. 370.000,00 * 

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen: * Es wird geprüft, ob eine Verteilung der Kosten 
  über einen Zeitraum von 7 Jahren möglich ist.  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 




